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RS OGH 1936/9/30 1Ob858/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1936

Norm

ABGB §1300 C

Rechtssatz

Die von einem Baumeister aus Gefälligkeit und unentgeltlich erteilte unrichtige Auskunft über den Verkaufswert

bestimmter Häuser begründet nur dann eine Schadenersatzpflicht, wenn sie wider besseres Wissen abgegeben wurde.
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